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Bekanntmachung des Landrats  
zur Eintragung der von der Meldepflicht befreiten wahlberechtigten 

Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union in das 
Wählerverzeichnis 

 
 
 

I. 
Am  

Sonntag, dem 09. Juni 2024, von 8 bis 18 Uhr 
 

findet die Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters - 
Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeisters - Landrätin/Landrats sowie des Ortsbeirats - Gemeinderats - 
Stadtrats - Verbandsgemeinderats - Kreistags 
und am  

Sonntag, dem 23. Juni 2024, von 8 bis 18 Uhr 
 

die etwaige Stichwahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters - 
Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeisters - Landrätin/Landrats statt. 
 

II. 
Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die von der 
Meldepflicht befreit und deshalb in der Gemeinde nicht gemeldet sind und daher auch nicht von Amts 
wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen werden können, werden hiermit aufgefordert, ihre Eintragung 
in das Wählerverzeichnis  
 

bis zum 03. Mai 2024, 12 Uhr, 
 

bei der Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung zu beantragen. 
Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a der Kommunalwahlordnung gestellt werden. 
Antragsvordrucke können Sie bei der Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung erhalten. 
 
Koblenz, den 22.03.2024  
 
gez. Dr. Alexander Saftig 
Landrat des Landkreises Mayen-Koblenz zugleich als Wahlleiter  
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Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des 

Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) in Verbindung mit  

§ 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
 

 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz 
(Bescheid vom 25.03.2024, Kassenzeichen: 526552-4381888) 
 
 
 Frau 

Anna Odilia Hubertina Kersten 
 
zuletzt wohnhaft: 
56743 Mendig, Im Vogelsang 1 c 

jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1  
des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude  
der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in  
Gang setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 527, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 26.03.2024 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 526552-4381888  
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Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des 

Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) in Verbindung mit  
§ 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 

 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz 
(Bescheid vom 25.03.2024, Kassenzeichen: 521856-4381890) 
 
 
 Frau 

Sarah Braun 
 
zuletzt wohnhaft: 
56727 Mayen, Mayener Straße 116 

jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1  
des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude  
der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in  
Gang setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 527, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 26.03.2024 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 521856-4381890  
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Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des 

Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) in Verbindung mit  
§ 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 

 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz 
(Bescheid vom 25.03.2024, Kassenzeichen: 520144-4381886) 
 
 
 Frau 

Ausra Skurdauskiene 
 
zuletzt wohnhaft: 
56575 Weißenthurm, Fährstraße 23 

jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1  
des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude  
der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in  
Gang setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 527, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 26.03.2024 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 520144-4381886  
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Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des 

Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) in Verbindung mit  
§ 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 

 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz 
(Bescheid vom 25.03.2024, Kassenzeichen: 516666-4381885) 
 
 
 Herrn 

Marvin Ludwig Neideck 
 
zuletzt wohnhaft: 
56218 Mülheim-Kärlich, Landstraße 21 

jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1  
des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude  
der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in  
Gang setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 527, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 26.03.2024 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 516666-4381885  
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Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des 

Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) in Verbindung mit  
§ 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 

 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz 
(Bescheid vom 25.03.2024, Kassenzeichen: 494683-4381884) 
 
 
 Herrn 

Uwe Jacob 
 
zuletzt wohnhaft: 
56575 Weißenthurm, Hauptstraße 8 

jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1  
des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude  
der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in  
Gang setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 527, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 26.03.2024 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 494683-4381884  
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Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des 

Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m.  
§ 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 

 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz 
(Schreiben / Bescheid vom 26.03.2024, Kassenzeichen: 1.21 / 512606-4349809) 
 
 
 Frau 

Maria-Alexandra Pisu 
geb. am: 25.08.1986 
 
zuletzt wohnhaft: 
94166 Stubenberg, Poststraße 1 
 
jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1  
des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude  
der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
 
Der Bescheid / Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer Kreiskasse, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Datum: 26.03.2024 
Referat 1.21 -Kreiskasse- 
- Kreiskasse Mayen-Koblenz als Vollstreckungsbehörde - 
Kassenzeichen: 1.21 / 512606-4349809  
 
 


